
 
 

Graphische Erläuterung Nr. 1  

 

 Seite 30 von 56 

Baureife  

§ 60 PBG 

Ein Grundstück ist baureif, wenn 

a) wo nötig ein Baulinien- oder Gestaltungsplan vorliegt. Einzelne Baubewilligungen können je-
doch erteilt werden, sofern sie die Planung nicht präjudizieren. 

   
b)  es nach Lage, Grösse, Form und Beschaffenheit für die zonengemässe Überbauung geeignet 

ist und eine allenfalls notwendige Landumlegung oder Grenzbereinigung nicht wesentlich er-
schwert wird, 
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c) es erschlossen ist. 
 

 


